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                      Gestattungsvertrag (Rahmenvereinbarung) für das Errichten und Betreiben von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zwischen Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch den Oberbürgermeister, dieser vertreten durch das Tiefbauamt Hohe Straße 25, 70176 Stuttgart nachfolgend „Stadt“ genannt und nachfolgend „Gestattungsnehmer“ genannt gemeinsam nachfolgend „Parteien“ genannt. 1 von 14
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                      Präambel Die Landeshauptstadt Stuttgart beabsichtigt, bis Ende 2021 insgesamt 1.000 Ladepunkte im öf- fentlichen Raum vorzuhalten. Hierfür sollen in Kooperation mit mehreren Anbietern die rund 150 seit den Jahren 2012 bestehenden Ladesäulen erneuert und zahlreiche neue Ladesäulen neu errichtet werden. Die Nutzung der hierfür benötigten Ladestandorte regelt der folgende Gestat- tungsvertrag. Dieser erfasst als Rahmenvereinbarung sowohl die bereits feststehenden Lade- standorte und erstreckt sich darüber hinaus auch auf alle weiteren, während der Dauer dieser Vereinbarung erst noch hinzukommenden Ladestandorte, die seitens der Stadt nach vorausge- gangener Einzelfallprüfung dem Gestattungsnehmer zugesprochen werden. Im Einzelnen wird Folgendes vereinbart: 2 von 14
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                      1. Gestattung 1.1. Die Stadt gestattet dem Gestattungsnehmer die Errichtung, das Aufstellen und Betreiben von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge einschließlich der da- für notwendigen Stromversorgung im öffentlichen Verkehrsraum. Die konkreten, bereits feststehenden Ladestandorte ergeben sich aus der angeschlossenen Anlage 3 (Lade- standorte). Hinsichtlich der während der Dauer dieser Vereinbarung neu hinzukommen- den Ladestandorte (Neustandorte) wird das Verzeichnis Anlage 3 (Ladestandorte) ent- sprechend fortgeschrieben und aktualisiert. 1.2. Die Gestattung enthält zugleich die Sondernutzungserlaubnis nach § 16 Abs. 1 StrG- BW. 1.3. Der Umfang der Gestattung ergibt sich aus den Ergebnissen der Vergabeverfahren (An- lage 1c und 2b Ergebnisse Vergabeverfahren) sowie den Ergebnissen der Begehungs- termine (diese werden dem Gestattungsnehmer je als Projektsteckbrief übermittelt). 1.4. Die Genehmigungs- und Ausführungspläne je Ladestandort (Anlage 9 Genehmigungs- und Ausführungspläne) sowie die Ladestandorte (Anlage 3) sind Bestandteil des Vertra- ges. 1.5. Der Gestattungsnehmer trägt bei Neustandorten die Kosten der Errichtung der Ladeinf- rastruktur. Dies umfasst die Kosten für Netzanschluss, Zuleitungstrasse, Zuleitungen, Tiefbau, Fundament, Anfahrschutz und Ladesäule. Die Stadt trägt dem Unterschied zwi- schen technischer Nutzungsdauer und Dauer dieser Gestattung nach Maßgabe von Zif- fer 9 dieses Vertrags (Finanzielle Abwicklung der erstellten Tiefbauanlagen) Rechnung. 1.6. Die Nutzung des Ladestandortes zum Zwecke des Betriebs von Ladeinfrastruktur ist für den Gestattungsnehmer kostenlos. 1.7. Der Tiefbau der Ladeinfrastruktur – dieser umfasst im Wesentlichen das Fundament so- wie den Anfahrschutz – geht als wesentlicher Bestandteil von Grund und Boden in das Eigentum der Stadt als Grundstückseigentümerin über (§§ 946, 93, 94 BGB). Der Netz- anschluss einschließlich Stromzuleitung steht im Eigentum des Stromnetzbetreibers (z.Zt. Stuttgart Netze GmbH). 1.8. Die Ladestation als eigenständiger Teil der Ladeinfrastruktur verbleibt im Eigentum des Gestattungsnehmers und wird mit dem Grund und Boden nur vorübergehend – während der Laufzeit des Vertrages – verbunden (§95 BGB). Die Eigentumsgrenzen ergeben sich aus Anlage 7. 2. Beginn und Dauer der Gestattung, außerordentliche Kündigung 2.1. Das Vertragsverhältnis beginnt mit Unterzeichnung dieses Vertrags und endet am 31.12.2035. Die Stadt hat das Recht. Die Stadt hat das Recht, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von mindestens 24 Monaten, jedoch erstmals mit Wirkung 3 von 14
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                      zum 31.12.2030, schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres zu kündigen. Die Kündbar- keit           aus           wichtigem            Grund           bleibt        unberührt. Die Gestattung für den betreffenden Ladestandort („Gestattung“) beginnt, mit Inbetrieb- nahme der betreffenden Ladestation durch den Gestattungsnehmer. Die Gestattung en- det nach 8 Jahren mit Wirkung zum nächsten Halbjahr (also jeweils zum 30.6. bzw. 31.12. eines Jahres). Eine Nachlauffrist bis zu einer Neuvergabe durch die Stadt ist von dem vorliegenden Gestattungsrecht umfasst. Die Kündbarkeit aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kündigung des Vertragsverhältnisses nach Ziffer 2.1 Satz 2 lässt die bereits erteilten Gestattungen der Ladestandorte unberührt. 2.2. Der Gestattungsnehmer ist verpflichtet, die Ladeinfrastruktur an den ihm zugesproche- nen Ladestandorten bis spätestens sechs Monate nach Freigabe durch die Stadt und Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen (insbesondere der städtischen Aufgra- begenehmigung) zu errichten und in Betrieb zu nehmen , sofern zum einen der Netzan- schluss rechtzeitig erfolgen kann und zum anderen sich während der Planung oder Pro- jektierung des jeweiligen Ladestandortes nicht herausstellen sollte, dass die Ladeinfra- struktur nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten und somit nicht wirtschaftlich sinnvoll errichtet werden kann und dieser Umstand nicht vom Gestattungsnehmer zu vertreten ist bzw. für diesen auch bei Vertragsschluss nicht erkennbar war. Sollte dem Gestat- tungsnehmer dies nicht möglich sein, hat er die Verzögerung umgehend in Textform und unter Angabe der maßgeblichen Gründe der Stadt (Koordinierungsstelle Elektromobili- tät) anzuzeigen. 2.3. Die Stadt kann die Gestattung für einzelne Ladestandorte außerordentlich kündigen, wenn a) die Ladeinfrastruktur bis zu dem in Ziffer 2.2. genannten oder hierauf verlängerten Zeitpunkt trotz vorliegen oder rechtzeitiger Zusicherung eines Netzanschlusses und der wirtschaftlichen Realisierbarkeit des Standortes nicht in Betrieb genom- men worden ist oder b) die Ladestation für einen Zeitraum von mindestens [20] aufeinanderfolgenden Ta- gen im Kalenderjahr nicht betrieben wird; und dieser Umstand von der Gestattungs- nehmerin zu vertreten ist; übliche Wartungsintervalle bleiben hierbei unberücksichtigt. c) ein vorrangiges öffentliches Interesse der Gestattung entgegensteht und unter Be- achtung der Ziffer 7.3. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate zum Ende eines jeden Jahres. 2.4. Die Stadt kann das Vertragsverhältnis außerordentlich kündigen, wenn a) die in Ziffer 2.3 genannten Kündigungsgründe an mehreren Ladestandorten wie- derholt vorliegen und eine von der Stadt zur Abhilfe bestimmte angemessene Frist zur Beseitigung fruchtlos abläuft oder 4 von 14
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                      b) über das Vermögen des Gestattungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Damit endet zugleich die Gestattung aller einzelnen Ladestandorte. 2.5. Der Gestattungsnehmer kann die Gestattung für einzelne Ladestandorte außeror- dentlich kündigen, wenn die für Errichtung und Betrieb erforderlichen Genehmigungen nicht oder nicht innerhalb eines Zeitraums erteilt werden, der innerhalb des Gestattungs- zeitraums einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht, oder wenn Dritte (z.B. aufgrund von Einwendungen von Anwohnern) einen wirtschaftlichen Betrieb durch den Gestattungs- nehmer an dem betreffenden Ladestandort ausschließen. 3. Übergabe, Gewährleistung 3.1. Die Fläche des Ladestandorts wird dem Gestattungsnehmer in dem Zustand zur Verfü- gung gestellt, in dem sie sich befindet. Dem Gestattungsnehmer ist der Zustand bekannt. Die Stadt leistet keine Gewähr für bestimmte Eigenschaften der Fläche. Im Falle von Kampfmitteln und Altlasten, die zur Unwirtschaftlichkeit des Vorhabens für den Gestat- tungsnehmer führen, steht ihm ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund zu. 4.  Ausführung von Bauarbeiten durch den Gestattungsnehmer / Anzeigepflicht 4.1. Alle Bauarbeiten des Gestattungsnehmers sind so auszuführen, dass die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Nutzung der Grünflächen möglichst wenig be- einträchtigt werden. Der Gestattungsnehmer oder sein beauftragter Dritter trifft im Ein- vernehmen mit der Stadt (Tiefbauamt, Garten-, Friedhofs und Forstamt und Amt für öf- fentliche Ordnung) alle zum Schutz des öffentlichen Verkehrs und der Grünflächen er- forderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen. Vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, hat der Gestattungsnehmer oder sein Beauftragter gemäß § 45 Abs. 6 StVO eine verkehrsrechtliche Anordnung über die Absicherung und Kenn- zeichnung der Baustelle, bei der Stadt (Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrs- behörde) einzuholen. 4.2. Die Bestimmungen der §§ 12 ff LBO, des § 16 der Unfallverhütungsvorschrift (Bauarbei- ten) BGV C 22, Ladesäulenverordnung, Technische Anschlussbedingungen (TAB) Nie- derspannung der Stuttgart Netze und des § 16 Abs. 3 StrG-BW sind zu beachten. 4.3. Für die erforderliche Aufgrabung der städtischen Grundstücksflächen gelten die Richtli- nien über die Handhabung bei Aufgrabungen von öffentlichen Straßen in Stuttgart (An- lage 5 Richtlinien über die Handhabung bei Aufgrabungen). Für Grünflächen gelten diese analog. 5 von 14
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                      4.4. Vor Beginn der Arbeiten hat der Gestattungsnehmer rechtzeitig eine qualifizierte Geneh- migungs- und Ausführungsplanung (Lagepläne, Verlauf eventueller Ver- und Entsor- gungsleitungen, Kanäle, private Einbauten etc.) auf eigene Kosten für jeden Ladestand- ort zu erstellen und der Stadt vorzulegen. Der Gestattungsnehmer übergibt dem zustän- digen Amt (hier Tiefbauamt, E-Mail: poststelle66-1.3@stuttgart.de) in elektronischer Form spätestens drei Monate nach Fertigstellung aller Maßnahmen einen Leitungsplan als pdf mit den eingetragenen Fundamenten inkl. Leitungstrassen und einen Leitungs- plan als dwg im Gauß -Krüger-System und im DHHN12 die jeweiligen Ausführungsdo- kumente. 4.5. Der Gestattungsnehmer ist verpflichtet, ein für Ladestationen verschiedener Hersteller möglichst allgemein verwendbares, marktübliches Fundament herzustellen. Nach Mög- lichkeit technisch sicherzustellen ist, dass nach Wechsel des Gestattungsnehmers oder der einzusetzenden Ladestation aufwendige Tiefbauarbeiten vermieden werden und der Standort als Ladestandort für Elektrofahrzeuge – vorbehaltlich einer Standortaufgabe durch die Stadt – zu jedem Zeitpunkt verfügbar bleibt. Hiervon ausgenommen sind am 01.01.2020 bereits bestehende Ladestandorte, es sei denn, der Gestattungsnehmer nimmt nach seiner eigenen Wahl einen Neubau des Fundaments an diesen Ladestand- orten vor. 4.6. Bei der Errichtung der Ladestationen ist eine integrierte Lösung, bei der sich der Haus- anschlusskasten (HAK), das Zählerfeld und die Trennstelle für die Anschlussnutzeran- lage in der Ladesäule befindet, und mit dieser eine bauliche Einheit bildet, der Regelfall. Sofern abweichend von dieser Regel ein separater Anschlussschrank im Freien nach den TAB der Stuttgart Netze im öffentlichen Raum errichtet wird, ist dieser platzsparend auf der für die Ladesäule zur Verfügung stehenden Fläche (Gehweg; Gehwegnase ; Grünfläche ; Parktasche) unterzubringen. Die Eigentumsgrenze nach Anlage 7 befindet sich in diesem Fall ebenfalls an den Eingangsklemmen des HAK. Es handelt sich bei den zwischen dem separaten Anschlussschrank und den Ladepunkten verlegten Leitun- gen um Privatkabel im Eigentum des Anschlussnehmers. Deren Verlegung wird lediglich im hier definierten Umfang und Zweck gestattet. Der Gestattungsnehmer hat die ein- schlägigen Pflichten für diese Leitungen (z. Bsp. Beauskunftung und Dokumentation) zu übernehmen. Sie sind nach Ende der Gestattung als Teil der Ladestation (siehe 1.8) vollständig bis zur Eigentumsgrenze zurückzubauen. 4.7. Der Beginn und das Ende der Arbeiten sind der Stadt, Bauabteilung des Tiefbauamts oder bei Grünanlagen dem Garten- Friedhofs- und Forstamt rechtzeitig schriftlich anzu- zeigen. 6 von 14
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                      5. Beschilderungen und Markierungen, Bauleistungen der Stadt 5.1. Die den genehmigten Ladestandorten zugeordneten Stellplätze werden vom Gestat- tungsnehmer durch Beschilderung ausgewiesen. Die Ausweisung erfolgt entsprechend der Vorgabe der Anlage 5. Die Beschilderung ist beim Abfallwirtschaftsbetrieb zu beauf- tragen und abzurechnen. 5.2. Die den genehmigten Ladestandorten zugeordneten Stellplätze werden vom Gestat- tungsnehmer durch eine Farbmarkierung in weiß ausgewiesen (Piktogramm Elektrofahr- zeug gemäß § 39, Abs. 10 StVO). 5.3. Bauliche Maßnahmen innerhalb der Zuwegung, z.B. Gehwegnasen oder andere im Stra- ßen- und Gehwegbereich zur Ladestation vorzunehmende Veränderungen an der Stra- ßenoberfläche sind nach Festlegung des Tiefbauamtes gemäß Anlage 6 vom Gestat- tungsnehmer auf Kosten der Stadt herzustellen. Die Kosten aller Gehwegnasen sind gegenüber der Stadt nachzuweisen und werden nach Fertigstellung der Ladeinfrastruk- tur fällig. 6.  Betrieb der Ladeinfrastruktur 6.1. Der Betrieb der Ladestandorte (Anlage 3) erfolgt gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben (insbesondere der Ladesäulenverordnung, LSV und den Technischen An- schlussbedingungen des Netzbetreibers, TAB). Nach Maßgabe der Richtlinie für Lade- netzpunktbetreiber (Anlagen 1a und 2a Richtlinie für Ladepunktbetreiber und Investo- ren) hat der Gestattungsnehmer der Stadt (Koordinierungsstelle Elektromobilität) einen schriftlichen Nachweis über die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Gesetze und Richtlinien seiner eingesetzten Ladestation vorzulegen. 6.2. Der Gestattungsnehmer wird, wann immer dies möglich ist, während des Gestattungs- zeitraums die Ladeinfrastruktur jedermann diskriminierungsfrei zum Laden von Elektro- mobilen nach Maßgabe des von ihm mitgeteilten Preismodells (Ziffer 10) zur Verfügung stellen. 6.3. Der Gestattungsnehmer ist verpflichtet, Änderungen bzw. Anpassungen an der von ihm betriebenen Ladeinfrastruktur, welche Auswirkungen auf Art und Umfang der öffentli- chen Nutzungsmöglichkeit haben können, der Stadt (Koordinierungsstelle Elektromobi- lität) vor Umsetzung in Textform mitzuteilen. Sollten wichtige öffentliche Belange tangiert sein, kann die Stadt die Anpassung ablehnen. 6.4. Der Gestattungsnehmer verpflichtet sich für die Dauer der Gestattung, die von ihm er- richteten und betriebenen öffentlich zugänglichen Ladestationen ausschließlich mit re- generativem Strom zu versorgen. Über die Herkunft des gelieferten Ladestroms ist ein geeigneter Nachweis für alle Ladestandorte gegenüber der Koordinierungsstelle Elekt- romobilität zu erbringen. 7 von 14
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                      6.5. Kosten zur Einhaltung der Anforderungen geltenden Rechts zum Betrieb des Ladestand- orts trägt der Gestattungsnehmer. 6.6. Die Unterhaltung und Instandsetzung aller vertragsgegenständlichen Ladeinfrastruktur- anlagen ist Sache des Gestattungsnehmers. Dieser hat die Ladestationen auf seine Kos- ten in einem stets geordneten, sauberen und verkehrssicheren Zustand zu unterhalten und die allgemeinen Regeln der Technik zu beachten. 6.7. Wird der Gestattungsnehmer aufgrund von nach Gestattungsvertragsabschluss in Kraft getretenen, gesetzlich zwingenden Vorschriften verpflichtend veranlasst, bei Gestat- tungsbeginn nach den allgemeinen Regeln der Technik mangelfrei errichtete Ladestati- onen für eine uneingeschränkte Fortsetzung des Ladestationsbetriebs während der Ge- stattungslaufzeit nachzurüsten oder auszutauschen, kann der Gestattungsnehmer eine Verlängerung der Gestattungslaufzeit verlangen. Die Laufzeitverlängerung bemisst sich nach dem gleichen Verhältnis wie das bei Antragstellung nachzuweisende Verhältnis von Zusatzkosten (für Nachrüstung oder Austausch) zu Anfangsinvest für die betref- fende Ladestation (gerundet auf ganze Kalenderjahre), begrenzt auf längstens acht wei- tere Jahre. 7. Folgepflicht des Gestattungsnehmers, Einwendungen Dritter 7.1. Fordert die Stadt innerhalb des Gestattungszeitraums aufgrund eines vorrangigen öf- fentlichen Interesses die Beseitigung eines Ladestandortes, ist der Gestattungsnehmer unter Beachtung der Ziffer 7.3. verpflichtet, die Ladestation ohne Fundament, Anfahr- schutz und Tiefbau entsprechend Ziffern 8.1. – 8.3. dieses Vertrags innerhalb von sechs Monaten nach Kündigung durch die Stadt abzubauen und zu entfernen. Die Bestimmun- gen in Ziff. 4 sind zu beachten. 7.2. Kommt der Gestattungsnehmer seiner Rückbaupflicht nach Ziffer 7.1 nicht fristgerecht nach, ist die Stadt berechtigt, die Ladestation auf Kosten des Gestattungsnehmers ab- zubauen oder durch Dritte abbauen zu lassen. 7.3. Dem Gestattungsnehmer wird im Fall der Ziffer 7.1 das Recht eingeräumt, die Ladesta- tion an einem anderen von der Stadt festgelegten, gleichwertigen Standort (im Folgen- den „Ausgleichsstandort“) unter Berücksichtigung der dort geltenden Ladestandortkrite- rien nach den Bedingungen dieses Vertrages neu zu errichten. Falls ein vergleichbarer Standort nicht angeboten werden kann, ist der Gestattungsgeber verpflichtet, die ent- standenen Investitionskosten des Gestattungsnehmers zum kalkulatorischen Restwert zurückzuerstatten. Die Investitionskosten sind sämtliche dem Gestattungsnehmer ent- standenen Kosten für die Umsetzung des Standortes und sind vom Gestattungsnehmer nachzuweisen. 8 von 14

                      
                        
                          
                        
                        [image: 8]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      7.4. Die Kosten für den Abbau und die Neuerrichtung der Ladestation gemäß vorstehenden Ziffern 7.1 bis 7.3 trägt der Gestattungsnehmer. Die Kosten für den Tiefbau des Aus- gleichsstandortes trägt die Stadt. 7.5. Der Gestattungsnehmer hat keinen Anspruch auf Entschädigungen für Einnahmeaus- fälle, die ihm aufgrund der Verlagerung des Ladestandortes auf den Ausgleichsstandort entstehen. Verkürzt sich der Betriebszeitraum hierdurch um mehr als 6 Monate, kann der Gestattungsnehmer im entsprechenden zeitlichen Umfang eine Fortsetzung der Ge- stattung für den betreffenden Ladestandort über die nachfolgende Gestattungsperiode verlangen. 7.6. Die Abwehr von Ansprüchen und Einwendungen von Nachbarn und Anwohnern, welche sich gegen die Errichtung und/oder den Betrieb von Ladestationen an dem vertragsge- genständlichen Ladestandort richten, ist Sache der Stadt. 8. Abwicklung des Vertragsverhältnisses nach Ende der Gestattung 8.1. Der Gestattungsnehmer ist nach Ablauf der Gestattung verpflichtet, die in seinem Eigen- tum stehenden Ladestationen abzubauen und zu entfernen. Der komplette Abbau und die Entfernung haben unter Berücksichtigung einer eventuellen Nachlauffrist bis zu einer Neuvergabe durch die Stadt spätestens zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, an dem die Stadt dem Rechtsnachfolger des Gestattungsnehmers dessen Errichtungsrecht schriftlich an- zeigt oder die Fläche für eine andere Verwendung zur Verfügung stehen muss 8.2. Sollte der Gestattungsnehmer dieser Pflicht nicht nachkommen, hat die Stadt das Recht, den Abbau der Ladestationen auf Kosten des Gestattungsnehmers nach vorheriger schriftlicher Abmahnung durchzuführen oder durch Dritte durchführen zu lassen. 8.3. Der Gestattungsnehmer ist weder berechtigt noch verpflichtet, die Tiefbauanlagen ein- schließlich Netzanschluss (vgl. Ziffer 1.7) des betreffenden Ladestandorts zurückzu- bauen. Dies stellt den Weiterbetrieb des Ladestandorts durch Rechtsnachfolger des Ge- stattungsnehmers sicher. Diese Regelung gilt befristet für den Zeitraum der technischen Lebensdauer der betreffenden Anlagen; nach Ablauf ihrer technischen Lebensdauer ist der Gestattungsnehmer zum Rückbau sämtlicher Ladeinfrastrukturanlagen und zur Wie- derherstellung der Fläche verpflichtet. 8.4. Die vertragsgemäße Gestattungsbeendigung wird an Ort und Stelle im Beisein der Ver- tragsparteien festgestellt und protokolliert. 9. Finanzielle Abwicklung der erstellten Tiefbauanlagen 9.1. Wird die Gestattung mit dem Gestattungsnehmer beendet und erhält der Gestattungs- nehmer in einer nachfolgenden Neuvergabe keine neue Gestattung für den betreffenden Ladestandort, verpflichtet die Stadt den künftigen, neuen Gestattungsnehmer, an den 9 von 14
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                      bisherigen Gestattungsnehmer den zum Zeitpunkt des Gestattungsnehmerwechsels be- stehenden handelsrechtlichen Restbuchwert der Tiefbauanlagen (vgl. Ziffer 1.7) des be- treffenden Ladestandorts zu zahlen (echter Vertrag zugunsten Dritter). Der Restbuch- wert ermittelt sich aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Tiefbauanlagen (Fundament, Anfahrschutz, Netzanschluss) und der von der Stadt gemäß Ziffer 5.3 ver- rechneten Kostenpauschale bei Ansatz einer pauschalen Nutzungsdauer von 25 Jahren. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden in Anlage 11 für jeden Ladestandort gesondert ausgewiesen; Anlage 11 wird von den Parteien nach Durchführung der je- weiligen Errichtungsmaßnahmen und Vorliegen der angefallenen Baukosten (vgl. Ziffer 11.3) wiederkehrend aktualisiert. Sind Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht er- mittelbar, z.Bsp. bei den Bestandsstandorten von 2012/2013, so werden die Über- nahme- plus Fundamentkosten zur Restwertberechnung herangezogen. Die Zahlung des neuen Gestattungsnehmers ist Zug-um-Zug gegen Abbau und Entfernung der je- weiligen Bestandsladestation durch den bisherigen Gestattungsnehmer zu leisten. 9.2. Entscheidet sich die Stadt zur Aufgabe eines Ladestandortes, trägt die in Ziffer 9.1. ge- nannte Zahlungspflicht die Stadt. Die Zahlung ist innerhalb von drei Monaten nach Auf- gabe des Ladestandorts zu leisten. 9.3. Der bisherige Gestattungsnehmer kann seiner Verpflichtung zu Abbau und Entfernung der Ladestation gegenüber der Stadt nicht entgegenhalten, die Zahlung nach Ziffer 9.1 sei ihm vom neuen Gestattungsnehmer noch nicht geleistet worden. Die Stadt wird der Neuerrichtung einer Ladestation durch den neuen Gestattungsnehmer am betreffenden Ladestandort nur zustimmen, wenn die Zahlung gemäß Ziffer 9.1 an den bisherigen Ge- stattungsnehmer geleistet wurde. 10. Tarife 10.1. Der Gestattungsnehmer hat bei Inbetriebnahme der Ladestation unaufgefordert sowie während der Gestattungslaufzeit auf Anforderung der Stadt (Koordinierungsstelle Elekt- romobilität) sein Preismodell (Preise und Tarifstrukturen) mitzuteilen. 10.2. Der Gestattungsnehmer steht der Stadt auf Anforderung für Gespräche über sein je- weils gewähltes Preismodell zur Verfügung. 10.3. Die Erhebung einer Parkgebühr durch den Gestattungsnehmer ist untersagt. 10.4. Die Erhebung von Kombitarifen z.B. Abrechnung nach Kilowattstunde (Mengentarif- Komponente) und Nutzungsgebühr (Zeittarif-Komponente), erfolgt unter Berücksichti- gung geltender gesetzlicher Vorgaben und Normen. 10 von 14
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